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Auf Grund des § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Baugesetz-
buchs in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 
(BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 27. 
Oktober 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 257) geändert worden ist, in Ver-
bindung mit § 30 Absatz 1 Satz 1 des Gesetzes zur Ausführung des 
Baugesetzbuchs in der Fassung vom 7. November 1999 (GVBl. 
S. 578), das zuletzt durch Artikel 1 und 2 des Gesetzes vom 10. Juli 
2025 (GVBl. S. 285) geändert worden ist, verordnet das Bezirksamt 
Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin:

§ 1 
Geltungsbereich

(1) Die Verordnung gilt für das in der Anlage zu dieser Verord-
nung eingegrenzte Gebiet „Hornstraße“; die Grenze verläuft im 
Norden entlang des Tempelhofer Ufers, im Osten entlang der Ruhls-
dorfer Straße, der südlichen Grundstücksgrenze der Grundstücke 
Obentrautstraße 23, 25, 27, 29 und 31, der östlichen Grundstücks-
grenze der Grundstücke Obentrautstraße 33, Großbeerenstraße 71 
bis 64 und Yorckstraße 12, der westlichen und nördlichen Grund-
stücksgrenze des Grundstücks Yorckstraße 3, der nördlichen Grund-
stücksgrenze des Grundstücks Mehringdamm 36 und entlang des 
Mehringdamms, im Süden entlang der Dudenstraße, der Methfessel-
straße, der südlichen Grundstücksgrenze der Grundstücke Methfes-
selstraße 14 und 16/18, der östlichen Grundstücksgrenze der Grund-
stücke Methfesselstraße 16/18 und Kreuzbergstraße 71, entlang der 
Kreuzbergstraße, der Katzbachstraße und der Dudenstraße sowie im 
Westen entlang der Bezirksgrenze, der Yorckstraße, der Hagelberger 
Straße und der Möckernstraße.

(2) Die Innenkante der schwarzen gestrichelten Linie bildet die 
Gebietsgrenze. Die Anlage ist Bestandteil dieser Verordnung.

§ 2 
Gegenstand der Verordnung

Zur Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung 
(§ 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Baugesetzbuchs) bedürfen in 
dem in § 1 bezeichneten Gebiet der Rückbau, die Änderung oder die 
Nutzungsänderung baulicher Anlagen der Genehmigung.

§ 3 
Zuständigkeit

Die Durchführung der Verordnung obliegt dem Bezirksamt Fried-
richshain-Kreuzberg von Berlin.

§ 4 
Unbeachtlichkeit der Verletzung von Vorschriften

(1) Es wird darauf hingewiesen, dass unbeachtlich werden
1.	 eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 des Baugesetz-

buchs beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften,

2.	 nach §  214 Absatz  3 Satz  2 des Baugesetzbuchs beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs und

3.	 eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im 
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Verkündung dieser 
Verordnung schriftlich gegenüber dem Bezirksamt Friedrichshain-
Kreuzberg von Berlin unter Darlegung des die Verletzung begrün-
denden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Nach Ablauf 
der in Satz 1 genannten Frist werden die in Satz 1 Nummer 1 und 
2 genannten Verletzungen oder Fehler gemäß § 215 Absatz 1 des 
Baugesetzbuchs und die in Satz 1 Nummer 3 genannte Verletzung 
gemäß § 32 Absatz 2 des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetz-
buchs unbeachtlich.

(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn die für die Verkündung dieser Ver-
ordnung geltenden Vorschriften verletzt worden sind.

§ 5 
Ordnungswidrigkeiten

Wer eine bauliche Anlage im Geltungsbereich dieser Verordnung 
ohne die dafür nach § 2 erforderliche Genehmigung rückbaut oder 
ändert, handelt gemäß § 213 Absatz 1 Nummer 4 des Baugesetz-
buchs ordnungswidrig und kann gemäß § 213 Absatz 3 des Bauge-
setzbuchs mit einer Geldbuße belegt werden.

§ 6 
Ausnahmen

§ 2 ist nicht auf Grundstücke anzuwenden, die den in § 26 Num-
mer 2 Buchstabe a oder b des Baugesetzbuchs bezeichneten Zwe-
cken dienen und nicht auf Grundstücke, auf denen Vorhaben nach 
§ 26 Nummer 3 des Baugesetzbuchs errichtet werden sollen. Das 
Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin unterrichtet die 
Bedarfsträger dieser Grundstücke von dieser Verordnung. Beabsich-
tigt ein Bedarfsträger dieser Grundstücke ein Vorhaben im Sinne 
von § 2, hat er dies dem Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von 
Berlin anzuzeigen.

Erhaltungsverordnung
gemäß § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Baugesetzbuchs für das  

Gebiet „Hornstraße“ im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin
Vom 9. Dezember 2025 
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§ 7 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung im Gesetz- 
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft. Gleichzeitig tritt die Er-
haltungsverordnung gemäß § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB für das 
Gebiet „Hornstraße“ im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg von Ber-
lin vom 28. Oktober 2004 (GVBl. S. 495), zuletzt geändert durch 
Verordnung vom 19. Februar 2019 (GVBl. S. 214), außer Kraft.

Berlin, den 9. Dezember 2025

Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin

H e r r m a n n
Bezirksbürgermeisterin

S c h m i d t
Bezirksstadtrat für Bauen, 

Planen, Kooperative  
Stadtentwicklung

Anlage (1 Karte)
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Auf Grund des § 18 Absatz 3 in Verbindung mit § 27, § 56 Ab-
satz 9, § 58 Absatz 10 und § 59 Absatz 7 des Schulgesetzes vom  
26. Januar 2004 (GVBl. S. 26), das zuletzt durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 11. Dezember 2025 (GVBl. S. 629) geändert worden ist, 
verordnet die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie:

Artikel 1
Die Verordnung über die Aufnahme in Schulen besonderer päda-

gogischer Prägung vom 23. März 2006 (GVBl. S. 306), die zuletzt 
durch Verordnung vom 23. Januar 2025 (GVBl. S.  54) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert:
1.	 In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 12 wie folgt ge-

fasst:
„§ 12 Jenaplanschule Neukölln“.

2.	 § 2 Absatz 4 wird wie folgt geändert:
a)	 Nach Satz 3 wird folgender Satz eingefügt:

„Schülerinnen und Schüler, die ihre erste Fremdsprache an 
der gewählten Schule nicht fortsetzen wollen, werden bei 
der Auswahlentscheidung nur berücksichtigt, wenn die 
Schulaufsichtsbehörde den Wechsel der Fremdsprachenfol-
ge genehmigt hat.“

b)	 Folgender Satz wird angefügt:
„Bereits in der Primarstufe gewährte Nachteilsausgleiche 
werden bei Bedarf bei der Durchführung von Tests gewährt, 
sofern die Erziehungsberechtigten den gewährten Ausgleich 
rechtzeitig gegenüber der Schule, an der der Test durchge-
führt wird, nachweisen.“

3.	 § 3 wird wie folgt geändert:
a)	 Absatz 6 Satz 8 und 9 wird wie folgt gefasst:

„Das Testergebnis eines Standorts in der nichtdeutschen 
Partnersprache gilt für das nächstfolgende Schuljahr für alle 
Standorte derselben Sprachkombination, das Testergebnis 
eines Standorts in Deutsch für das nächstfolgende Schuljahr 
für alle Standorte. Die Wiederholung des Tests für dasselbe 
Schuljahr ist nicht zulässig.“

b)	 In Absatz 8 wird die Angabe „6“ durch die Angabe „9“ er-
setzt.

c)	 In Absatz 9 Satz 2 werden nach dem Wort „ist“ ein Semi-
kolon und die Wörter „dabei werden vorrangig Schülerinnen 
und Schüler mit einem Geschwisterkind berücksichtigt, das 
bereits die SESB besucht und in denselben Partnersprachen 
unterrichtet wird“ eingefügt.

4.	 § 4 wird wie folgt geändert:
a)	 In Absatz 1 Satz 2 werden nach dem Wort „drei“ ein Komma 

und die Wörter „ab Jahrgangsstufe 7 insgesamt bis zu fünf“ 
eingefügt.

b)	 In Absatz  4 Satz  1 werden nach dem Wort „Schüler“ die 
Wörter „mit einer nachgewiesenen Eignung für die Schulart 
Gymnasium entsprechend § 56 Absatz 3 des Schulgesetzes“ 
eingefügt.

c)	 Absatz 5 wird wie folgt geändert:
aa)	Der Nummer 1 wird folgende Nummer 1 vorangestellt:

„1. �Schülerinnen und Schüler, die bisher die École Vol-
taire (Grundschule) besucht haben,“

bb)	Die bisherigen Nummern 1 bis 3 werden die Nummern 
2 bis 4.

d)	 Nach Absatz 8 wird folgender Absatz 9 eingefügt:
„(9) Die Aufnahme erfolgt auf Probe. Die Probezeit be-

trägt ein Schuljahr; sie ist bestanden, wenn die Vorausset-
zungen des § 7 der Sekundarstufe I-Verordnung erfüllt wer-
den.“

e)	 Der bisherige Absatz 9 wird Absatz 10.
5.	 § 5 wird wie folgt geändert:

a)	 In Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter „Carl-von-Ossietzky-
Gymnasium und am“ gestrichen.

b)	 In Absatz 2 Satz 3 werden nach dem Wort „durchführt“ ein 
Semikolon und die Wörter „die Teilnahme einer protokollie-
renden Person ist zulässig“ eingefügt.

c)	 In Absatz  5 Satz  2 erster Halbsatz wird das Wort „Jahr“ 
durch das Wort „Schuljahr“ ersetzt.

6.	 § 5a Absatz 9 wird wie folgt geändert:
a)	 Satz 4 wird wie folgt gefasst:

„Der Test ist bestanden, wenn dabei mindestens 80 Prozent 
der möglichen Punkte erreicht werden.“

b)	 In Satz 5 werden die Wörter „aufgenommen, die nach einem 
mehrjährigen Auslandsaufenthalt in die Staatliche Internati-
onale Schule zurückkehren“ durch die Wörter „entspre-
chend Absatz 8 Satz 1 aufgenommen“ ersetzt.

c)	 Satz 6 wird wie folgt gefasst:
„Die weitere Aufnahme erfolgt vorrangig in folgender ab-
gestufter Rangfolge:
1.	 Schülerinnen und Schüler, die einen außerhalb Deutsch-

lands besuchten Bildungsgang fortsetzen, der zum Di-
plôme du Baccalauréat International führt,

2.	 Schülerinnen und Schüler, die bisher eine Deutsche 
Auslandsschule besucht haben,

3.	 Schülerinnen und Schüler, die bisher eine andere inter-
nationale Schule außerhalb Deutschlands besucht ha-
ben.“

7.	 § 6 Absatz 1 wird wie folgt geändert:
a)	 In Satz 1 werden nach der Angabe „Hans-Carossa-Gymna-

sium,“ die Wörter „dem Carl-Friedrich-von-Siemens-Gym-
nasium,“ eingefügt.

b)	 Satz 3 wird wie folgt gefasst:
„Am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium werden bis zu zwei 
grundständige Züge, an den anderen in Satz  1 genannten 
Schulen wird jeweils ein grundständiger Zug eingerichtet.“

8.	 § 7 wird wie folgt geändert:
a)	 In Absatz 1 Satz 4 werden die Wörter „und am Immanuel-

Kant-Gymnasium wird jeweils“ durch das Wort „wird“ er-
setzt.

b)	 Absatz 3 wird wie folgt geändert:
aa)	 In Satz 1 wird nach dem Wort „Mathematik,“ das Wort 

„erste“ gestrichen.
bb)	In Satz 13 werden nach dem Wort „Testergebnissen“ die 

Wörter „vorbehaltlich des Absatzes 4“ eingefügt.

Zwölfte Verordnung
zur Änderung der Verordnung über 

die Aufnahme in Schulen besonderer pädagogischer Prägung
Vom 11. Februar 2026
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c)	 Absatz 4 wird wie folgt geändert:
aa)	Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„In die Jahrgangsstufe 5 sind unabhängig von der nach 
Absatz 3 erreichten Gesamtpunktzahl Schülerinnen und 
Schüler aufzunehmen, die im Test herausragend abge-
schnitten haben oder mathematisch-technische Kompe-
tenzen anderweitig nachweisen.“

bb)	Satz 3 wird aufgehoben.
cc)	 In dem neuen Satz 3 werden nach dem Wort „gehören“ 

ein Semikolon und die Wörter „maßgebend dafür sind 
die im Test erreichten ganzzahligen Bewertungseinhei-
ten“ eingefügt.

d)	 Absatz 6 wird wie folgt geändert:
aa)	Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:

„Unabhängig von der Rangfolge nach Satz  1 werden 
Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf im Rahmen des § 20 Absatz 1 der Sonder-
pädagogikverordnung bis zur Notensumme 7 aufge-
nommen.“

bb)	Der neue Satz 4 wird wie folgt gefasst:
„In Fällen des Satzes 3 werden unabhängig von der nach 
Satz  1 erreichten Notensumme alle Schülerinnen und 
Schüler aufgenommen, die an der Schule zu den zehn 
Prozent mit den besten Testergebnissen gehören.“

e)	 Absatz 9 wird wie folgt geändert:
aa)	Satz 2 wird wie folgt geändert:

aaa)	� Im ersten Halbsatz wird das Wort „Jahr“ durch das 
Wort „Schuljahr“ ersetzt.

bbb)	� Im zweiten Halbsatz werden nach den Wörtern 
„werden und“ die Wörter „in der Jahrgangsstufe 5“ 
eingefügt.

bb)	Nach Satz 2 wird folgender Satz eingefügt:
„Satz  2 gilt für die Probezeit ab der Jahrgangsstufe 7 
entsprechend, wobei an die Stelle des Faches Naturwis-
senschaften alle naturwissenschaftlichen Fächer und das 
Fach Informatik treten; dabei ist in einem der Fächer 
eine höchstens mangelhafte Leistung zulässig, nicht 
aber im Fach Mathematik.“

9.	 § 9 wird wie folgt geändert:
a)	 Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:

„In den Fachrichtungen Bühnentanz und Artistik wird je-
weils ein Zug eingerichtet; bei Bedarf kann in der Fachrich-
tung Bühnentanz ein zweiter Zug eingerichtet werden.“

b)	 In Absatz 5 Satz 4 werden nach dem Wort „Aufnahme“ die 
Wörter „in das berufliche Gymnasium“ eingefügt.

c)	 Nach Absatz 6 werden die folgenden Absätze 7 und 8 ein-
gefügt:

„(7) Die Aufnahme erfolgt auf Probe. Die Probezeit be-
trägt ein Schuljahr. Die Probezeit ist bestanden, wenn in der 
Fachrichtung Bühnentanz die Leistungen im Fach „Klassi-
scher Tanz“ sowie in den Jahrgangsstufen 5 und 6 zusätzlich 
im Fach „Gymnastik“ und in der Fachrichtung Artistik alle 
künstlerischen Fächer mit der Note „ausreichend“ oder bes-
ser benotet werden. In der Primarstufe ist eine Verlängerung 
der Probezeit von bis zu einem Schuljahr in begründeten 
Ausnahmefällen durch Entscheidung der Schulleiterin oder 
des Schulleiters auf Empfehlung der jeweiligen künstleri-
schen Leitung möglich. Wer die Probezeit nicht bestanden 
hat, muss die Schule verlassen.

(8) Am Ende jedes Schuljahres wird über die Versetzung 
entschieden, für die ausschließlich die Bewertung in den 
künstlerischen Fächern maßgebend ist. In der Primarstufe 
und in der Sekundarstufe I wird versetzt, wer in der Fach-
richtung Bühnentanz mindestens ausreichende Leistungen 
im Fach „Klassischer Tanz“ erreicht. In der Fachrichtung 
Artistik wird versetzt, wer in den Jahrgangsstufen 5 und 6 in 
den artistischen Grundlagen, in den Jahrgangsstufen 7 und 8 
in allen künstlerischen Fächern oder in den Jahrgangsstufen 
9 und 10 in dem frei gewählten artistischen Spezialfach min-
destens ausreichende Leistungen erreicht; in den Jahrgangs-
stufen 7 und 8 kann eine mangelhafte Leistung in einem 
künstlerischen Fach durch mindestens gute Leistungen in 
zwei anderen künstlerischen Fächern ausgeglichen werden. 
Nachprüfungen gemäß §  24 der Sekundarstufe I-Verord-
nung mit dem Ziel der Nachversetzung finden nicht statt.“

d)	 Der bisherige Absatz 7 wird Absatz 9 und in Satz 1 werden 
die Wörter „Ballettschule Berlin und Schule für Artistik“ 
durch die Wörter „Ballett- und Artistikschule Berlin“ er-
setzt.

10.	§ 10 wird wie folgt geändert:
a)	 In Absatz 3 Satz 4 werden nach dem Wort „Wettbewerben“ 

die Wörter „sowie die nachgewiesene Eignung für die 
Schulart Gymnasium“ eingefügt.

b)	 In Absatz  5 Satz  2 erster Halbsatz wird das Wort „Jahr“ 
durch das Wort „Schuljahr“ ersetzt.

11.	§ 11 wird wie folgt geändert:
a)	 In Absatz 3 Satz 1 werden nach dem Wort „weiterhin“ die 

Wörter „die nachgewiesene Eignung für die Schulart Gym-
nasium,“ eingefügt.

b)	 In Absatz  9 Satz  2 erster Halbsatz wird das Wort „Jahr“ 
durch das Wort „Schuljahr“ ersetzt.

12.	§ 12 wird wie folgt geändert:
a)	 Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„§ 12 
Jenaplanschule Neukölln“.

b)	 In Absatz  1 werden die Wörter „Peter-Petersen-Schule“ 
durch die Wörter „Jenaplanschule Neukölln“ ersetzt.

13.	In § 14 Absatz 2 Satz 7 werden nach dem Wort „durch“ ein Se-
mikolon und die Wörter „die Teilnahme einer protokollierenden 
Person ist zulässig“ eingefügt.

14.	§ 15 wird wie folgt geändert:
a)	 Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt gefasst:

„Das Rosa-Luxemburg-Gymnasium und das Otto-Nagel-
Gymnasium müssen in jedem Schuljahr mindestens einen 
Zug vorhalten, der mit Jahrgangsstufe 7 beginnt, die übrigen 
in Satz 2 genannten Schulen mindestens zwei Züge.“

b)	 In Absatz  9 Satz  2 erster Halbsatz wird das Wort „Jahr“ 
durch das Wort „Schuljahr“ ersetzt.

Artikel 2
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 11. Februar 2026

Senatsverwaltung für Bildung,  
Jugend und Familie

Katharina  G ü n t h e r - W ü n s c h
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